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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1973

Norm

StPO §80

StPO §285

ZPO §104

ZPO §106

Rechtssatz

Kann die Behauptung des Angeklagten, er sei zur Zeit der Urteilszustellung unter der betre:enden Anschrift

unerreichbar gewesen, nicht widerlegt werden, ist die postamtliche Hinterlegung des Urteils ohne Zustellungswirkung.
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